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Text 

Welche Erben als Eine Person betrachtet werden. 

§ 559. Treffen unter den eingesetzten Erben solche Personen zusammen, wovon einige bey der 
gesetzlichen Erbfolge gegen die übrigen als Eine Person angesehen werden müssen, (z. B. die 
Bruderskinder gegen den Bruder des Erblassers); so werden sie auch bey der Theilung aus dem 
Testamente nur als Eine Person betrachtet. Ein Körper, eine Gemeinde, eine Versammlung (z. B. die 
Armen) werden immer nur für Eine Person gerechnet. 


